
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§§ 6, 8 UND 11 BAUNVO

1.1 MISCHGEBIET (MI 1 UND MI 2)

 zulässig sind:

 

 unzulässig sind:

Gem. § 6 BauNVO - Mischgebiet

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe gem. § 1 Abs. 9 BauNVO 

(siehe hierzu Regelung 1.4), Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke.

Gem. § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen,
3. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 

Nummer 2 BauNVO.

Unzulässig sind weiterhin gem. § 6 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Läden mit Geschäfts- 
und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und 
Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in 
denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder 
angeboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche 
Betriebe einschließlich Wohnungsprostitution).

1.2 GEWERBEGEBIET (GE)

 zulässig sind:

 ausnahmsweise zulässig sind:

 unzulässig sind:

Gem. § 8 BauNVO - Gewerbegebiet

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich 
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme 
aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, 
Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 
Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Anlagen für sportliche Zwecke.

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO

1. Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke.

Gem. § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 BauNVO i. V. m. § 1 
Abs. 5 und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 
9 BauNVO

1. Tankstellen,
2. Vergnügungsstätten, Läden mit Geschäfts- und 

Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und 
Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in 
denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt 
oder angeboten werden (Bordelle bzw. bordell-
ähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

1.3 SONSTIGES SONDERGEBIET (SO 1, SO 2); 
ZWECKBESTIMMUNG: EINZELHANDEL

Zulässig sind gem. § 11 Abs. 3 BauNVO:

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO - 
Zweckbestimmung: Einzelhandel

1. Ein Lebensmittel-Discounter mit einer 
Verkaufsfläche von max. 1.700  qm (SO 1) 
sowie ein Lebensmittel-Vollsortimenter mit einer 
Verkaufsfläche von max. 1.600 qm (SO 2) (jeweils 
inkl. potenziell begleitender Randnutzungen (z. 
B. Backshop, Bistro, Café))

2. Lagerflächen und Lagerräume, Räume und 
Gebäude für Verwaltung und Dienstleistungen,

3. Aufenthalts- / Sozialräume für Personal,
4. Stellplätze und Nebenanlagen (z. B. 

Einkaufswagenboxen),
5. Werbeanlagen, die der Nutzung des 

Sondergebietes zugeordnet sind und sich an der 
Stätte der Leistung befinden,

6. Abfallpresse, Wertstoff- und Abfallbehälter,
7. alle sonstigen für den ordnungsgemäßen 

Betrieb der Lebensmittelmärkte erforderlichen 
Einrichtungen (z.B. Pfandräume),

8. Ladestationen für Elektromobile.

1.4 ZULÄSSIGKEIT VON EINZELHANDELS
BETRIEBEN (MI, SO) Gem. § 1 Abs. 9 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe 

mit zentrenrelevanten Sortimenten gem. Saarlouiser 
Sortimentsliste im Bereich der Mischgebiete (MI 1 
und MI 2) sowie im Bereich des Gewerbegebietes 
(GE) nicht zulässig.
Nahversorger und nicht-zentrenrelevante Sortimente 
sind bis zu einer Verkaufsfläche von max. 400 m2 im 
Bereich der Mischgebiete (MI 1 und MI 2) sowie im 
Bereich des Gewerbegebietes (GE) zulässig. 

Im Bereich des sonstigen Sondergebietes SO 1 und 
SO 2 sind großflächige nahversorgungsrelevante 
Sortimente sowie zentrenrelevante Randsortimente 
bis zu 10 % zulässig.

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt Saarlouis; Stand: Februar 2019

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt Saarlouis; Stand: Februar 2019

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt Saarlouis; Stand: Februar 2019

1.5 Bedingte Zulässigkeit im Bereich der 
Altlastverdachtsflächen gem. § 9 Abs. 2 
BauGB

Im Bereich der Altlastverdachtsflächen sind die 
Vorhaben und Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB erst 
nach Abschluss einer Bodensanierungsmaßnahme 
zulässig, wenn eine Gefährdung empfindlicher 
Nutzungen auszuschließen ist oder der Verdacht 
gutachterlich durch einen nach § 18 Bundes-
Bodenschutzgesetz zugelassenen Sachverständigen 
ausgeräumt ist. Hierzu sind Tiefbaumaßnahmen 
durch einen Sachverständigen gem. § 18 Bundes-
Bodenschutzgesetz, Sachgebiete 2 - 5 der Verordnung 
über Sachverständige und Untersuchungsstellen für 
den Bodenschutz und die Altlastenbehandlung im 
Saarland / VSU in der derzeit gültigen Fassung (s. 
www.resymesa.de) zu begleiten. Gemäß § 4 Abs. 4 
Bundes-Bodenschutzgesetz ist die planungsrechtlich 
zulässige Nutzung durch den v. g. Sachverständigen 
nachzuweisen. Ein entsprechendes Gutachten ist dem 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) vor-
zulegen. Das LUA erteilt die Freigabe.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Innerhalb des Plangebietes ist der maßgebende obere 
Bezugspunkt für die maximale Höhe die Oberkante 
der baulichen und sonstigen Anlagen.
Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dach-
haut (Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier ge-
neigter Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt ist die Höhe der angrenzenden 
Straße, gemessen an der straßenseitigen Gebäude-
mitte. Grenzen zwei Straßen an das Gebäude an, ist 
die niedrigere der beiden Straßenhöhen als Bezugs-
punkt zu wählen.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile 
kann die zulässige Gebäudeoberkante überschritten 
werden.

Im Bereich des Gewerbegebietes (GE) sowie des 
sonstigen Sondergebietes (SO 1 und SO 2) kann die 
zulässige Oberkante zudem durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 10 % 
der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,0 m 
überschritten werden, wenn ein Abstand von mind. 
1,5 m bis zur Gebäudekante eingehalten wird.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und § 17 
Abs. 2 BauNVO innerhalb der Mischgebiete (MI 1 und 
MI 2) auf 0,6 sowie innerhalb des Gewerbegebietes 
(GE) und der sonstigen Sondergebiete (SO 1 und SO 
2) auf 0,8 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festge-
setzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 
BauNVO) bis zu einer GRZ von 0,8 im Bereich der 
Mischgebiete (MI 1 und MI 2), sowie bis zu einer 
GRZ von 1,0 im Bereich des Gewerbegebietes (GE) 
und der sonstigen Sondergebiete (SO 1 und SO 2) 
überschritten werden.

Der Grundstücksfläche i. S. v. § 19 Abs. 3 BauNVO 
sind Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen hin-
zuzurechnen. Gemeinschaftsanlagen sind pri-
vate Anlagen, die einem begrenzten Kreis von 
Grundstückseigentümern gehören, die durch 
die gemeinsame Errichtung und Unterhaltung 
einer Verpflichtung aus gesetzlichen Vorschriften 
nachkommen (z. B. Gemeinschaftsgaragen und 
Gemeinschaftsstellplätze).

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO im Plangebiet als 
Höchstmaß festgesetzt.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021  (BGBl. I S. 
1802).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. Mai 2023 (Amtsbl. I S. 762).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. 
Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 
2022 (BGBI. I S. 2240).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch Artikel 162 des Ge-
setzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung des 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfahrens-
schritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden gem. 
§ 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertragen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ frühzei-
tig beteiligt  und von der Planung unterrichtet (§ 3 
Abs. 1 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden, deren Auf-
gabenbereich von der Planung berührt werden 
kann, wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am __.__.____ 
den Entwurf gebilligt und die  Veröffentlichung des 
Bebauungsplanes im Internet inkl. einer Auslegung 
beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wur-
de in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Veröffentlichungs-
frist von jedermann elektronisch per Mail, oder bei 
Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch benach-
richtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Stadtrat am __.__.____. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
und Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt 
(§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). 
Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begrün-
dung mit Umweltbericht.

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

      

(Peter Demmer)
• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-

gefertigt.

 Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

      

(Peter Demmer)

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 
12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit Um-
weltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

      

(Peter Demmer)

Verfahren

• Der Bebauungsplan „Nahversorgungsstandort „Am Kirchenbach““ ersetzt in seinem Geltungsbereich den 
Bebauungsplan „Güterbahnhofstraße, Straße Am Kirchenbach“ aus dem Jahr 1966.

Abwasserbeseitigung
• Zu den geplanten Grundstücksentwässerungsanlagen ist ein Entwässerungsgesuch beim Abwasserwerk der 

Kreisstadt Saarlouis zu stellen.
Die Abwasserbeseitigung im Plangebiet erfolgt im modifizierten Mischsystem. Das Schmutzwasser ist in 
den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.
Sollte ein neu herzustellender Kanalanschluss erforderlich werden, muss dieser mit dem Amt für Tiefbauwe-
sen (Abteilung Abwasserwerk) der Kreisstadt Saarlouis abgestimmt werden.
Für die Bereiche Ritschstraße und „Am Kirchenbach“ zwischen Ritschstraße und Rodener Straße muss ein 
neuer Kanalanschluss zusätzlich mit dem Entsorgungsverband Saar (EVS) abgestimmt werden.
Ein Anschluss an Schachtbauwerke ist nicht zulässig.
Drainagen dürfen nicht an den Kanal angeschlossen werden.
Betriebe, in denen Stoffe anfallen, die das öffentliche Abwassernetz nachteilig beeinflussen oder über das 
zulässige Maß hinaus verunreinigen, haben Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser 
einzubauen (Abscheider).
Die erforderlichen Anlagen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Die Grundstücksentwässerungsanlagen müssen sowohl den Anforderungen der Entwässerungssatzung und 
der Abwassergebührensatzung der Kreisstadt Saarlouis (www.saarlouis.de/rathaus/stadtverwaltung/orts-
recht), als auch den Anforderungen der der DIN 1986-100 entsprechen.

Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.  Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Altlasten

• Sind im Plangebiet weitere Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei spä-
teren Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saar-
ländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Kampfmittel
• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseitigungs-

dienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfunden. Dies 
ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder eine Klä-
rung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Denkmäler

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 16 Abs. 1 SDSchG) und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 2 
SDSchG) wird hingewiesen. Ferner wird auch auf § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien

• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 
geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben die-
ses Bebauungsplans hinausgehen können.

Normen, Richtlinien

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Amt für Stadtplanung, Hochbau, Denkmalpflege 
und Umwelt der Kreisstadt Saarlouis möglich.

Satzungen

• Die folgenden Satzungen der Kreisstadt Saarlouis sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten:
 - Baumschutzsatzung vom 30. März 1995
 - Freiflächengestaltungssatzung vom 14. Oktober 2021
 - Werbeanlagen- und Warenautomatensatzung vom 21. Juli 2022
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PLANGEBIET

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Für das Plangebiet wird eine abweichende Bauweise 
(a) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. In der 
abweichenden Bauweise ist eine Grenzbebauung 
bzw. eine Unterschreitung des Grenzabstandes 
zulässig. 

Im Bereich der Mischgebiete (MI 1 und MI 2) sind 
Gebäudelängen von maximal 50 m zulässig. Im 
Bereich des Gewerbegebietes (GE) sowie im Bereich 
der sonstigen Sondergebiete (SO 1 und SO 2) sind 
auch Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. §  23 Abs.  3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude 
innerhalb des im Plan durch Baugrenzen defi-
nierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß (0,5 m) 
kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die zur Versorgung 
und Entsorgung des Baugebietes dienenden Anlagen 
sind gem. §  14 Abs.  2 BauNVO ausnahmsweise 
zulässig.
Zu untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen 
gehören auch Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus erneuerbaren Energien.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können (z. B. Stellplätze, 
Garagen, Carports).

Stellplätze sind im Mischgebiet (MI 1 und MI 
2) und im Gewerbegebiet (GE) zusätzlich auch 
zwischen straßenzugewandter Baugrenze und der 
Straßenbegrenzungslinie sowie im Mischgebiet (MI 
1) und im sonstigen Sondergebiet (SO 1 und SO 2) 
im Bereich der festgesetzten Stellplatzflächen zuläs-
sig (vgl. Festsetzung bzgl. „Flächen für Stellplätze 
und Nebenanlagen“).

Garagen und Carports sind zwischen straßenzuge-
wandter Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie 
generell unzulässig.

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND 
NEBENANLAGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB  I. V. M. § 12 
BAUNVO

Siehe Plan. 
Stellplätze und Nebenanlagen sind sowohl inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen als auch 
in den festgesetzten Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen zulässig. 

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze 
und Nebenanlagen im sonstigen Sondergebiet 
(SO) sind Ladestationen für Elektromobile und 
Einkaufswagenboxen als Nebenanlagen sowie 
Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen zulässig.

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Im Bereich der Mischgebiete (MI 1 - 2) sind je 

Wohngebäude maximal 8 Wohneinheiten zulässig.

7. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die innerhalb des Plangebietes liegenden Straßen 
(Ritschstraße, Am Kirchenbach) werden im Bestand 
übernommen.

8. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN; 
HIER: UMSPANNSTATION UND 
GASREGELSTATION DER STADTWERKE 
SAARLOUIS 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB Siehe Plan. 

Im Bereich der Straße „Am Ölwerkweg“ befinden 
sich Anlagen der Stadtwerke Saarlouis 
(Umspannstation und Gasregelstation).
Diese werden als Flächen für Versorgungsanlagen 
festgesetzt und damit im Bestand gesichert.

9. VERSORGUNGSFLÄCHEN / ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 

ABS. 2 BAUNVO
Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Elektrizität (z. B. Trafo-Station) und / oder der 
E-Mobilität dienen, sind innerhalb des 
Geltungsbereichs des Plangebietes, ausnahmsweise 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, auch soweit für sie keine besonderen 
Flächen festgesetzt sind (s. auch Festsetzung Fläche 
für Stellplätze und Nebenanlagen).

10.  UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; 
HIER: EVSKANAL

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB Siehe Plan. 
Der innerhalb des Plangebietes liegende EVS-Kanal 
wird im Bestand übernommen.

11. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

12. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Gehölzrodung außerhalb der Brut und 

Setzzeiten bzw. der Zeit der Sommerquartier
nahme: Die Baufeldräumung/Rodung von Gehölzen 
darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb 
der Brut- und Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 28. Februar erfolgen. Das gesamte Rodungsmaterial 
ist innerhalb des o. g. Zeitraums von der Fläche abzu-
transportieren.

Insektenfreundliche Beleuchtung: 
Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und 
Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittieren-
de Werbeanlagen sind i.S.d. § 41a BNatschG tech-
nisch und konstruktiv so anzubringen, mit 
Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass 
Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteili-
gen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt 
sind.

Nisthilfen: Innerhalb des Mischgebietes (MI 1) ist je 
Gebäude mind. eine Nisthilfe und im Bereich des 
Mischgebietes (MI 2), des Gewerbegebietes (GE) 
sowie der sonstigen Sondergebiete (SO 1 und SO 2) 
sind je Gebäude mind. zwei Nisthilfen für 
Gebäudebrüter (Vögel / Fledermäuse) zu installieren, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig 
zu ersetzen.

Reduzierung der Versiegelung: Im Bereich des 
Mischgebietes (MI) ist der Anteil befestigter Flächen  
auf ein Mindestmaß zu beschränken:  Kfz-Stellplätze 
sind einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten aus-
schließlich in wasserdurchlässigen Belägen (z. B. 
Splittfugenpflaster oder offenporiges 
Wabenfugenpflaster) und versickerungsfähigem 
Unterbau auszuführen. Ausnahmen können aus 
Gründen der Barrierefreiheit zugelassen werden.

Schutz des Bodens und des Grundwassers: Zum 
Schutz vor Schadstoffeinträgen sind bei Bauarbeiten 
im Wasserschutzgebiet austretende Schmier- oder 
Treibstoffe sofort aufzunehmen und sachgerecht zu 
entsorgen. Bei Einsatz von Baumaschinen mit 
Hydraulikleitungen ist ein Havarie Container vorzu-
halten, um bei Platzen von Hydraulikschläuchen zeit-
nah vor Ort das Ausmaß des Schadens begrenzen zu 
können. Allgemein ist auf einen verantwortungsvol-
len Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
achten.

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GE GEWERBEGEBIET (GE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 8 BAUNVO)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET (SO); ZWECKBESTIMMUNG: EINZELHANDEL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GOKmax.
HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: MAXIMALE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN (Z.B. EINKAUFSWAGENBOXEN, E-LADESTATION)
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN; HIER: UMSPANNSTATION UND GASREGELSTATION DER 
STADTWERKE SAARLOUIS
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB) 

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: EVS-KANAL
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

FLÄCHEN, DEREN BÖDEN ERHEBLICH MIT UMWELTGEFÄHRDENDEN STOFFEN BELASTET SIND 
(§ 9 ABS. 5 BAUGB)

x SLS_4397 STANDORT DER ALTLASTVERDACHTSFLÄCHE MIT KENNNUMMER 
(§ 9 ABS. 5 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES/ DER BAULICHEN ANLAGE

Gebietsart
Wohneinheiten je 

Wohngebäude

Zahl der  
Vollgeschosse

Grundflächenzahl
Höhe baulicher 

Anlagen

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung, Kontrollnummer SLS-007/06

Stand Katastergrundlage: Mai 2023

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine 
blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit 
der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede 
weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch 
sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.
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Überprüfung auf realen Besatz: Bei größeren 
Bauarbeiten an bestehenden Gebäuden (insb. Abriss, 
Dach- oder Fassadenerneuerung) sind die Belange 
des Artenschutzes zu prüfen. Vor Abriss ist durch 
einen faunistischen Gutachter zu prüfen, ob das 
Gebäude von geschützten Arten besiedelt wird. Ggf. 
sind durch den Gutachter geeignete Zeiträume für die 
Arbeiten festzulegen. 
Sollte ein Besatz von Gebäuden mit planungsrelevan-
ten Arten festgestellt werden, sind ggfs. CEF-
Maßnahmen (Ausbringung von Nisthilfen / 
Ersatzquartieren) notwendig. Das weitere Vorgehen 
ist hierbei mit der zuständigen Naturschutzbehörde 
abzustimmen.

13. MASSNAHMEN FÜR ERNEUERBARE 
ENERGIEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23B BAUGB Innerhalb des Plangebietes sind auf jeweils mindes-

tens 50 % der Dachflächen von Neubauten 
Photovoltaikanlagen zu errichten. Dies gilt auch für 
die Dachflächen sonstiger baulicher Anlagen wie 
Carports, Garagen und Nebengebäude mit einer 
Fläche von jeweils mehr als 30 m2.

Die mindestens zu errichtende Fläche von 
Photovoltaikanlagen kann auch auf nur einer oder 
mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche errich-
tet wird, die 50 % der Dachflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.

14.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 
20 BAUGB

Innerhalb des Plangebietes sind Stellplatzanlagen 
bei Neuerrichtung durch die Pflanzung von 
Laubbaumhochstämmen nach den Vorgaben der 
Freiflächengestaltungssatzung zu begrünen. Die 
Baumpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und 
fachgerecht zu pflegen. Ausfälle sind durch gleich-
artige Bäume zu ersetzen.

Zudem sind alle nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen, die nicht für Zufahrten, Stellplätze 
und Nebenanlagen benötigt werden, gärtnerisch 
anzulegen und zu begrünen.
Die Freiflächengestaltungssatzung der Kreisstadt 
Saarlouis ist zu beachten.

Für Anpflanzungen sollen geeignete standortgerech-
te Gehölze der angefügten Pflanzliste verwendet 
werden, da diese eine wesentlich höhere ökologische 
Wertigkeit besitzen und einen wichtigen Beitrag zum 
Arten- und Biotopschutz leisten.

Pflanzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten ver-
wendet werden:
• Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
• Feldahorn (Acer campestre),
• Spitzahorn (Acer platanoides),
• Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria),
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Silberlinde (Tilia tomentosa),
• Winterlinde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia 

cordata),
• hochstämmige Obstbäume.

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäumen 
sind ausführlich in der Broschüre „Obstsorten 
für den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2018) 
(https://www.streuobst-verbindet.de/wp-content/
uploads/2021/10/Streuobst_Sortenliste_RLP_2018.
pdf) in der Liste mit empfehlenswerten Apfel- und 
Birnensorten des Verbandes der Gartenbauvereine 
Saarland (www.gartenbauvereine.de/saarland_
rheinland-pfalz/index.php/streuobstsorten) und in 
der Broschüre „Apfelsorten im Saarland“ des für 
Umwelt zuständigen Ministeriums des Saarlandes 
beschrieben.

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mindestens 14-16 cm Stammumfang (StU) gemes-
sen in 1 m Höhe.

Bei gebietsheimischen Gehölzarten sind aus-
schließlich Gehölze mit der regionalen Herkunft 
„Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ 
(Region 4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung 
gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu 
verwenden. Eventuelle Ausfälle bei der Bepflanzung 
sind durch Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Bei Saatgutmischungen ist darauf zu achten, dass 
es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem 
Ursprungsgebiet „ Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland“ (UG 9) handelt.

Ab einer Dachfläche von 50 m2 müssen Flachdächer 
flächig und dauerhaft begrünt werden. Garagen 
mit Flachdächern sind unabhängig ihrer Größe in 
jedem Fall zu begrünen. Die Substratschicht muss 
eine Mindesthöhe von 8 cm aufweisen. Die begrün-
te Fläche muss mind. 75 % der Gesamtdachfläche 
betragen. Dachstellplätze, notwendige technische 
Anlagen, Lichtschächte und nutzbare Freibereiche 
auf den Dächern sowie Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie, wenn diese flach auf dem 
Dach aufliegen, werden bei der Berechnung der 
Gesamtdachfläche nicht angerechnet. 

Im Bereich des Gewerbegebietes (GE) sowie des 
sonstigen Sondergebietes (SO) sind bei Neubauten 
zudem die Fassaden zu begrünen. 

15. ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB Siehe Plan.

Naturraumtypische und standortgerechte Gehölze 
sind, sofern es der Gesundheitszustand erlaubt und 
die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, zu erhalten 
und in die Planung zu integrieren. Die 
Baumschutzsatzung der Kreisstadt Saarlouis ist zu 
beachten.

16. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

BEBAUUNGSPLAN „GÜTERBAHNHOFSTRASSE, 
STRASSE AM KIRCHENBACH“ (1966)

Quelle: Kreisstadt Saarlouis; Bearbeitung: Kernplan

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 LBO)

• Unzulässig sind Fassadenverkleidungen sowie Dacheindeckungen aus glänzenden / reflektierenden Mate-
rialien.

• Offene Einfriedungen bis 2,0 m Höhe sind entlang der Straßen allgemein zulässig.
• Werbeanlagen:

 - Wechselbild sowie blinkende und sich dauerhaft bewegende Leuchtkästen sind innerhalb des Plangebietes 
grundsätzlich unzulässig. 

 - Ebenso sind Werbeanlagen als digitale Werbetafeln - mit Ausnahme von kommunalen Informationstafeln 
- innerhalb des Plangebietes unzulässig.

 - Im Bereich des Mischgebietes (MI 1) sind Werbeanlagen als Plakatwände generell unzulässig.
 - Im Bereich des Mischgebietes (MI 2), des Gewerbegebietes (GE) sowie der sonstigen Sondergebiete (SO 

1 und SO 2) ist je Gebäude maximal 1 Plakatwand zulässig. Die Plakatwand darf eine maximale Größe 
von 6,00 m2 aufweisen und muss fest mit der Fassade des Gebäudes verbunden sein. Eine Beleuchtung 
der Plakatwand ist zulässig, die Beleuchtung darf dabei jedoch nur aus der Plakatwand selbst erfolgen.

Niederschlagswasserbeseitigung:

• Neubauvorhaben und Erweiterungsbauten müssen im modifizierten Mischsystem entwässern.
• Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück zu versickern. 

Der rechnerische Nachweis muss entsprechend DWA-Arbeitsblatt 138 für ein 5-jähriges Regenereignis an-
hand der ermittelten, abflusswirksamen Grundstücksflächen und den aus dem örtlichen Baugrundgutach-
ten resultierenden Versickerungsraten erfolgen. 

• Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswas-
ser durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstück zu-
rückzuhalten und im Regelfall auf maximal 1l/s gedrosselt der vorhandenen Kanalisation zuzuführen. Der 
rechnerische Nachweis muss entsprechend DWA-Arbeitsblatt 117 für ein 5- jähriges Regenereignis anhand 
der ermittelten  Grundstücksflächen und dem Drosselabfluss in Höhe von maximal 1 l/s und einer Drossel-
abflussspende von minimal 2l/(sxha) erfolgen. Unabhängig vom Ergebnis des rechnerischen Nachweises 
beträgt das zu schaffende, ständig auf dem Grundstück vorzuhaltende, Mindestrückhaltevolumen 5 Kubik-
meter. Die erforderlichen Anlagen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

• Der entsprechende rechnerische Nachweis ist dem Abwasserwerk der Kreisstadt Saarlouis mit dem erfor-
derlichen Entwässerungsgesuch zur Genehmigung einzureichen.

• Die geplanten Grundstücksoberflächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege, etc.) müssen versickerungsfähig her-
gestellt werden und dürfen nicht auf öffentliche Wege und Straßen entwässern.

• Im Bereich der Altlastenverdachtsflächen entscheidet das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz über 
die Zulässigkeit der Versickerung.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. SWG UND LBO)

Altlastverdachtsflächen
Für das Plangebiet weist das Kataster für Altlasten und altlastverdächtige Flächen folgende Einträge auf: 
• SLS_1909 „Thermometer- u. med. Glasinstrumente Finkler, Herstellung und Verarbeitung von Glas“ (Status 

Kontaminationsverdacht / KV),
• SLS_4535„Bauunternehmen Schneider & Co. GmbH, Siloanlagen Landwirtschaft“ (Status KV),
• SLS_4385 „Saarlouiser Glockengießerei GmbH, Metallgießerei“(Status KV),
• SLS_4540 „Gaswerk Saarlouis“(Status KV),
• SLS_4397 „Saarl. Tapetenfabrik“ (Standort wurde gelöscht und archiviert)

KENNZEICHNUNGEN GEM. § 9 ABS. 5 BAUGB


